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Antrag 2: 
Die Mitgliederversammlung möge der Präzisierung des Termins zur Beitragszahlung zustimmen.  
 
 
  Neue Fassung 
 
§ 5. Mitgliedsbeitrag  

1) Der Mitgliedsbeitrag ist rechtzeitig und vollständig  
spätestens vor dem ersten Wettbewerb im Spieljahr 
für das laufende Jahr zu entrichten. 

 
 

 

 

Antragsteller: 
Der Antrag wird vom amtierenden Präsidum eingebracht. 
 
Begründung: 
Es soll vermieden werden, dass Skatfreunde an DSKV Wettbewerben teilnehmen können obwohl der 

vollständige Mitgliedsbeitrag für den Verein noch nicht entrichtet wurde. 

Alte Fassung 


